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A. Problem 

Das Thema Rauchen markiert einen gesundheitspolitischen Kon-
fliktfall. 

Rauchen ist gesundheitsschädlich. Tabakerzeugnisse stehen des-
halb im Widerspruch zum ehernen Grundsatz des Lebensmittel-
rechts, wonach ausschließlich solche Genußmittel in den Verkehr 
gebracht werden dürfen, deren gesundheitliche Unbedenklich-
keit nachgewiesen ist. Weil trotz ihrer erwiesenen Gesundheits-
schädlichkeit ein Verbot von Tabakerzeugnissen politisch nicht 
durchsetzbar ist, gelten für Tabakerzeugnisse nach dem Lebens-
mittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG) nicht die Verbote 
zum Schutz der Gesundheit wie bezüglich der Lebensmittel, kos-
metischen Mittel und Bedarfsgegenstände. 

Folglich bleibt nur ein Mittelweg, der darauf zielt, eine schrittwei-
se Entschärfung der bestehenden Situation zu erreichen. 

B. Lösung 

Die Förderung des Nichtraucherschutzes kann erfolgreich und 
umfassend nur durch ein wirksames Gesamtkonzept gegenseitig 
sich ergänzender und verstärkender Maßnahmen von Bund und 
Ländern zur Förderung des Nichtrauchens erreicht werden. Da 
das Rauchen als höchstpersönliches Genußmittelverhalten stark 
mit der Freiheitssphäre des Bürgers verknüpft ist, sollte sich der 
Staat diesbezüglich mit gesetzlichen Ge- und Verboten zurück-
halten, zumal diese im privaten Bereich weitgehend wirkungslos 
wären. 

Der Schwerpunkt staatlicher Maßnahmen sollte daher auf indi-
rekten Steuerungsmaßnahmen im Sinne von gesundheitsbewuß-
tem Verhalten und Nichtrauchen liegen, insbesondere auf konse-
quenter, intensiver Gesundheitsaufklärung, auf Anreizen im Sy-
stem der gesetzlichen Krankenversicherung, auf verantwortungs-
bewußten Einschränkungen der Tabakwerbung sowie der Abga-
be von Zigaretten zum Schutze vor allem von Kindern und Ju-
gendlichen, schließlich auf verstärkten Maßnahmen der Raucher-
beratung und -entwöhnung. 

Gesetzliche Ge- und Verbote sollten zum Nichtraucherschutz nur 
dort  erlassen werden, wo Nichtraucher dem Zusammentreffen mit 
Rauchern in öffentlichen Räumen und im öffentlichen Verkehr so-
wie am Arbeitsplatz nicht ausweichen können und deswegen 
zum unfreiwilligem Mitrauchen (Passivrauchen) gezwungen sind; 
für den Hotel- und Gaststättenbereich gilt dies nur bedingt, da 
der Nichtraucher sich hier - in einem gewissen Umfang - Nicht-
raucher-Gaststätten aussuchen bzw. Raucherlokale meiden kann. 

Soweit der Bund auf diesen Gebieten bereits gesetzliche Regelun-
gen erlassen hat, sind diese für einen wirksamen Nichtraucher-
schutz nicht ausreichend. Ziel des vorgelegten Gesetzentwurfs ist 
es deshalb, diesen unerläßlichen gesetzlichen Schutz des Nicht-
rauchers zu vervollständigen und im Sinne eines transparenten 
Verbraucherschutzes diese Regelungen in einem Gesetz zusam-
menzufassen. 
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Das Nichtraucherschutzgesetz beruht auf dem von der überwie-
genden Mehrheit der Bevölkerung getragenen Grundsatz, daß - 
jedenfalls in der Öffentlichkeit - niemand gegen seinen Willen 
den gesundheitlichen Gefahren des Passivrauchens ausgesetzt 
werden darf. Der gebotene Nichtraucherschutz wird durch einen 
fairen Kompromiß zwischen den Interessen der Raucher und der 
Nichtraucher erreicht. Dieser Kompromiß sieht vor, daß in be-
stimmten Innenräumen Raucher- und Nichtraucherzonen einge-
richtet werden, das Rauchen also nicht verboten, sondern ledig-
lich auf Raucherzonen beschränkt wird. 

Das Nichtraucherschutzgesetz befindet sich hiermit in Überein-
stimmung mit dem erklärten Wi llen: 

- des Rates der Europäischen Gemeinschaft (Entschließung vom 
16. Mai 1989), 

- der Bundesregierung (vgl. Konzeption zur Verbesserung der 
Luftqualität in Innenräumen vom 23. September 1992), 

- der Länderregierungen (Beschluß des Bundesrates vom 28. Mai 
1993) und 

- der überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung, also 
auch der Mehrheit der Raucher. 

C. Alternativen 

Angesichts der Gesundheitsschädlichkeit des Rauchens wäre ein ab
-

solutes Verbot von Tabakerzeugnissen an-  sich die einzige logische 
Konsequenz. Aufgrund der Erfahrungen mit Tabakwaren in der un

-

mittelbaren Nachkriegszeit und der aktuellen Entwicklung bei 
Rauschgift kann jedoch nicht ernsthaft davon ausgegangen werden, 
daß aufgrund eines Verbotes von Tabakerzeugnissen das Rauchen 
vollständig unterbliebe. Die Folge eines Verbotes wäre vielmehr, daß 
zu steigenden Preisen Tabakwaren „schwarz" gekauft würden oder 
man  auf die sonderbarsten Pflanzen auswiche, die sich in getrockne-
tem Zustand zum Rauchen eigneten. Das gesundheitliche Risiko des 
Rauchens könnte dadurch noch vergrößert werden. 

Ein Herstellungs- und Vertriebsverbot müßte sich ähnlich auswir-
ken, keineswegs würde es die Raucher zu Nichtrauchern werden 
lassen. Mit Sicherheit würde sich bei einer dera rtigen „Prohibi-
tion" wieder ein „Schwarzer Markt" bilden (  zusätzlich würde wie-
derum auf Tabakersatzstoffe ausgewichen werden. 

Die immer intensiver werdende Diskussion über die gesundheitli-
chen Folgewirkungen wird jedoch, unterstützt von einer weiter 
verbesserten gesundheitlichen Aufklärung und Maßnahmen des 
Gesetzgebers zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes, die 
Sozialverträglichkeit und Attraktivität des Rauchens zunehmend 
in Frage stellen. Da keine Notwendigkeit des Rauchens besteht, 
insbesondere ein etwaiger Nikotinbedarf leicht anderweitig be-
friedigt werden kann, ist deshalb davon auszugehen, daß sich der 
Konfliktfall „Rauchen" eines Tages von selbst lösen wird. 
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D. Kosten 

Das Gesetz zur Verbesserung des Nichtraucherschutzes beinhal-
tet die Verpflichtung der jeweils betroffenen Hausrechtsinhaber, 
die im Rahmen dieses Gesetzes zur Verfügung gestellten Rau-
cherzonen entsprechend zu kennzeichnen. Diese Kosten sind zu 
vernachlässigen, zumal im Bereich der öffentlichen Hand der vor-
gesehene Nichtraucherschutz bereits teilweise verwirklicht ist. 

Inwieweit das Gesetz zu einer Verminderung des Tabaksteuerauf-
kommens führt, ist ungewiß, kann aber dahingestellt bleiben, da 
die Tabaksteuer gerade den Zweck verfolgt, den Tabakkonsum 
einzuschränken. Im übrigen würden etwaige Mindereinnahmen 
bei der Tabaksteuer mit großer Wahrscheinlichkeit durch Einspa-
rungen bei der Kranken- und Rentenversicherung übertroffen. 
Diese Einsparungen beruhen auf der Übersterblichkeit, Über-
schußmorbidität und höheren Frequenz von Passivrauchern an 
der „Frühinvalidität", die durch eine Verbesserung des Nichtrau-
cherschutzes vermindert werden. Ferner ist damit zu rechnen, 
daß der durch eine Erhöhung der krankheitsbedingten Ausf allta-
ge und eine Verringerung der produktiven Lebensjahre bei Pas-
sivrauchern bedingte Verlust am Bruttosozialprodukt durch dieses 
Gesetz geringer wird. 
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Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Nichtraucher 
(Nichtraucherschutzgesetz - NRSG) 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT 

Rauchverbot 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Das Rauchen ist in Gebäuden des Bundes, der 
Länder und Kommunen, in öffentlichen Verkehrsmit-
teln und an Arbeitsplätzen verboten. 

(2) Auf anderer Rechtsgrundlage bestehende 
Rauchverbote, die über die Bestimmungen dieses 
Gesetzes hinausgehen, bleiben unberührt. 

(3) Das Rauchverbot in Absatz 1 gilt entsprechend 
§ 618 Abs. 1 BGB im Dienstleistungsgewerbe nur in-
soweit, als es die Natur der Dienstleistung gestattet. 

§2 

Raucherbereiche 

(1) In den vom Rauchverbot gemäß § 1 Abs. 1 be-
troffenen Gebäuden und Verkehrsmitteln können 
besondere Räume oder abgegrenzte Bereiche einge-
richtet werden, in denen das Rauchen gestattet ist. 

(2) Räume ohne Publikumsverkehr, die ausschließ-
lich von Rauchern genutzt werden, sind vom Rauch-
verbot nach § 1 ausgenommen. 

§3 

Hinweispflicht 

An Orten, für die das Rauchverbot gemäß § 1 gilt, 
ist durch deutlich sichtbare Hinweisschilder auf das 
Rauchverbot gemäß § 1 sowie auf Raucherbereiche 
gemäß § 2 hinzuweisen. 

§4 

Durchführung 

Die Überwachung des Rauchverbots, die Einrich-
tung der Raucherbereiche und die Erfüllung der Hin-
weispflicht obliegen dem Inhaber des Hausrechts. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Verordnungsermächtigung, 
Ordnungswidrigkeiten, Inkrafttreten 

§5 

Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
nähere Vorschriften über die beim Erlaß von Rauch-
verboten zu berücksichtigenden Umstände des Ein-
zelfalles, über die Einrichtung von Raucherbereichen 
sowie über die Ausgestaltung der Hinweispflicht zu 
erlassen. 

§6 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

a) entgegen § 1 trotz Rauchverbots raucht, 

b) seinen Verpflichtungen nach § 4 nicht nach-
kommt, Rauchverbote zu überwachen, 

c) entgegen § 3 seiner Hinweispflicht nicht genügt, 

d) einer aufgrund des § 5 erlassenen Rechtsverord-
nung zuwiderhandelt, soweit diese für einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann 

a) im Fall von Absatz 1 Buchstabe a mit einer Geld-
buße bis zu 100 Deutsche Mark, 

b) in den Fällen von Absatz 1 Buchstabe b bis d mit 
einer Geldbuße von 100 bis zu 5 000 Deutsche 
Mark geahndet werden. 

§7 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt drei Monate nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 

I. Allgemeiner Teil 

1. Gesundheit und Tabakrauch 

Tabakrauch enthält fast 4 000 Schadstoffe, darunter 
etwa 50 krebserzeugende Substanzen (Kanzeroge-
ne). Es ist deshalb bereits seit Jahrzehnten unstreitig, 
daß Rauchen, und zwar nicht nur Zigarettenrauchen, 
sondern in abgeschwächter Form auch die anderen 
Arten des Rauchens, gesundheitsschädlich sind. Ein 
vom Bundesministerium für Jugend, Fami lie, Frauen 
und Gesundheit berufenes Gremium von Experten 
mit besonderen wissenschaftlichen Erfahrungen hat 
zu dieser Frage am 7. Oktober 1987 erklärt: 

„Es gibt keine wissenschaftlich begründeten Zweifel 
daran, daß Aktivrauchen eine der wichtigsten Einzel-
ursachen für vorzeitiges und gehäuftes Auftreten von 
Krankheit, Invalidität und Tod ist: 

- mehrere zehntausend Todesfälle an Krebs, vor

-

nehmlich Lungenkrebs, werden als wissenschaft-
lich begründet dem Aktivrauchen angelastet; 

- bis zu 25 % des koronaren Gesamtrisikos sind wis-
senschaftlich unstreitig dem Aktivrauchen zuzu-
schreiben, und zwar auch für die peripheren 
Durchblutungsstörungen (Raucherbein); 

- bei der chronischen Bronchitis ist Aktivrauchen 
von allen Einflußfaktoren mit Abstand die wichtig-
ste Ursache." 

Die amerikanische Umweltbehörde EPA hat Tabak-
rauch folgerichtig als ein krebserregendes Mittel der 
obersten Gefahrenstufe eingeordnet, also Substan-
zen wie Asbest, Benzpyren und Radon gleichgestellt. 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat in einer 
epidemiologischen Bestandsaufnahme die Mortalität 
aufgrund des Passivrauchens in Deutschland auf 
jährlich 400 Todesfälle infolge von Lungenkrebs ver-
anschlagt. 

Insgesamt ist davon auszugehen, daß die den ge-
sundheitsschädigenden Folgen des Aktivrauchens 
zuzuschreibenden Sterbefälle in der Bundesrepublik 
Deutschland jährlich auf eine Größenordnung von 
mindestens 70 000 anzusetzen sind (in der Literatur 
werden zum Teil wesentlich höhere Zahlen genannt), 
ein Zehntel aller Sterbefälle insgesamt. Ferner ist 
aufgrund der dem Aktivrauchen ganz oder teilweise 
zuzuschreibenden Krankheiten und Todesfälle ein 
Verlust von durchschnittlich zehn Lebensjahren wis-
senschaftlich unbestritten. 

Hinzu kommt, daß Rauchen süchtig machen kann, 
da im Tabakrauch das von der Weltgesundheitsorga-
nisation als Suchtmittel geführte Nikotin enthalten 
ist. Die Suchtwirkung des Nikotins ist verantwortlich 
dafür, daß besonders die starken Raucher häufig 

nicht in der Lage sind, das Rauchen aus eigener Kraft 
aufzugeben. 

Die negativen gesundheitlichen Folgewirkungen des 
Rauchens werden jedermann dadurch unmißver-
ständlich vor Augen geführt, daß Tabakerzeugnisse 
seit vielen Jahren nur mit dem Warnhinweis „Rau-
chen gefährdet die Gesundheit" in den Verkehr ge-
bracht werden dürfen. Seit 1. Januar 1993 ist diese 
Hinweispflicht durch Umsetzung der EG-Richtlinie 
vom 8. Dezember 1989 dadurch verschärft, daß auf 
jeder Zigarettenschachtel - alternierend - folgende 
zusätzliche Warnhinweise - mit den vorangestellten 
Worten: „Die EG-Gesundheitsminister" - angebracht 
sein müssen: 

- „Rauchen verursacht Krebs", 

- „Rauchen verursacht Herz- und Gefäßkrankhei-
ten", 

- „Rauchen gefährdet die Gesundheit Ihres Kindes 
bereits in der Schwangerschaft", 

- „Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko 
schwerer Erkrankungen". 

Die zugrundeliegende EG-Richtlinie enthält für die 
beiden zuletzt genannten Hinweise demgegenüber 
folgende Empfehlungen: 

- „Rauchen führt zu tödlichen Krankheiten", 

- „Rauchen ist tödlich". 

2. Passivrauchen 

a) Die vom Raucher im Hauptstromrauch inhalierten 
Schadstoffe sind auch im Nebenstrom enthalten, 
dem der Passivraucher ausgesetzt ist, und zwar 
zum Teil sogar in höherer Konzentration (z. B. For-
maldehyd). Es steht deshalb fest, daß Passivrau-
chen ebenfalls gesundheitsschädlich ist, wenn 
auch im Vergleich zum Aktivrauchen in abge-
schwächter Form. Selbst wenn man diesen Zusam-
menhang noch nicht als endgültig geklärt betrach-
ten wollte, weist die Bundesregierung zu Recht 
darauf hin, daß jedenfalls die prinzipielle Möglich-
keit der krebserzeugenden Wirkung von Tabak-
rauch auch für den Nichtraucher unbestritten ist 
(BR-Drucksache 876/92, S. 44); dies allein reicht 
aus, dem Schutz der Passivraucher verstärkt Auf-
merksamkeit zu widmen. 

Über die gesundheitliche Gefährdung des Passiv-
rauchens entscheidet nur die Konzentration des 
Tabakrauchs in der Raumluft und die Zeit, in der 
Nichtraucher dieser Einwirkung ausgesetzt sind. 
Aufgrund der im einzelnen bekannten Zusam-
mensetzung von Haupt- und Nebenstromrauch 
gilt als Faustregel: ein einstündiges Passivrauchen 
entspricht dem Aktivrauchen einer Zigarette. 
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b) Bei den gesundheitlichen Folgen des Passivrau

-

chens ist zwischen den Akutbelästigungen und 
den chronischen Gesundheitsstörungen zu unter-
scheiden: 

- Bei den Akutbelästigungen handelt es sich um 
Geruchsbelästigungen, lokale Augen, Schleim-
haut und Atemwegsreizungen, Überempfind-
lichkeitsreaktionen, Kopfschmerzen, Müdigkeit 
sowie Atemnot, was insbesondere bei Personen 
mit chronisch obstruktiven Lungenerkrankun-
gen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Be-
deutung ist. Diese Akutbelästigungen sind 
ebenfalls seit jeher unstreitig. 

- Passivrauchen venirsacht demnach ebenfalls 
schwerwiegende chronische Gesundheitsstö-
rungen und bösartige Folgeerkrankungen, z. B. 
koronare Herzerkrankungen und Krebskrank-
heiten, insbesondere Lungenkrebs. Besonders 
deutlich läßt sich dies bei Kindern von Rau-
chern feststellen, die im Vergleich mit Kindern 
von Nichtrauchern eine höhere Inzidenz an re-
spiratorischen Infektionen und Symptomen so-
wie eine Tendenz zu niedrigeren Lungenfunk-
tionswerten aufweisen. 

Als besondere Variante des Passivrauchens sind 
die - unstreitigen - fetotoxischen Wirkungen an-
zusehen, die durch aktives Rauchen der Mutter 
während der Schwangerschaft auftreten. Hier ist 
im Vergleich mit Nichtraucherinnen ein niedrige-
res Geburtsgewicht, eine höhere Frühgeburten-
häufigkeit sowie eine Tendenz zu höherer peri-
nataler Kindersterblichkeit festzustellen. 

c) Den gesundheitlichen Folgewirkungen des Passiv-
rauchens kann wirksam nur durch gezielte Rauch-
verbote begegnet werden, durch die den Nicht-
rauchern das zwangsweise Einatmen von Tabak-
rauch erspart wird. Weniger weitgehende Maß-
nahmen sind aufgrund der Besonderheiten der 
Kanzerogene unter den Schadstoffen im Tabak-
rauch demgegenüber nicht ausreichend. Anders 
als bei den klassischen Schadstoffen (z. B. CO, 
CO2, Nikotin) gibt es bei den Kanzerogenen näm-
lich keine Unschädlichkeitsgrenzen: 

- Kanzerogene zeichnen sich durch ihre ausge-
prägte Summationswirkung aus, d. h. die ein-
zelnen Teildosen summieren sich, bis ein kriti-
scher Schwellenwert erreicht ist, der im Regel-
fall  zur klinischen Krebserkrankung führt. Bei 
sehr starken Kanzerogenen kann bereits ein 
Millionstel Gramm ausreichend sein. 

- Durch das Zusammenwirken verschiedener 
krebserzeugender Stoffe, z. B. von Tabakrauch 
mit Asbest am Arbeitsplatz, kommt es außer-
dem zu gefährlichen Potenzierungswirkungen, 
weshalb die Schädlichkeit des Passivrauchens 
nicht isoliert gesehen werden kann. 

3. Handlungsbedarf 

a) Die Bundesregierung hat bereits im Jahr 1974 ei-
nen eindeutigen Standpunkt vertreten (BT-Druck-
sache 7/2070, S. 12): 

„Obwohl bislang nur höchst ungenügende Daten 
über die tatsächliche Gefährdung des Nichtrau-
chers durch ,Passivrauchen' vorliegen, muß als 
Analogieschluß zugelassen werden, daß es diese 
Gefährdung tatsächlich gibt. Die Bundesregierung 
braucht hier nicht von einem abstrakten Gefähr-
dungsbegriff auszugehen, die konkrete Gefähr-
dung kann als gegeben angenommen werden. Es 
wäre unverantwo rtlich, wenn so lange gewartet 
würde, bis tatsächlich eine ,Strecke' an Kranken, 
Erwerbsunfähigen und Toten vorgewiesen werden 
kann, die dem ,Passivrauchen' zum Opfer gefallen 
sind." 

Ein Jahr später hat die Bundesregierung diesen 
Standpunkt nochmals bekräftigt (BT-Drucksache 
7/3597, S. 12), ohne ihm dann aber in der Folgezeit 
die gebotenen Maßnahmen folgen zu lassen: 

„Um diesen Konfliktfall zu lösen, genügt es nicht, 
immer wieder die Ergebnisse wissenschaftlicher 
Untersuchungen anzuzweifeln, wenngleich es 
wissenschaftlich legitim ist, auch scheinbar Selbst-
verständliches in Frage zu stellen. Es bedarf nicht 
des mehrfach bestätigten Nachweises eines Kau-
salzusammenhanges, wenn der statistische Zu-
sammenhang belegbar ist und die zu erwartenden 
Auswirkungen als wahrscheinlich angenommen 
werden müssen. Gesundheitspolitisch steht man 
nunmehr vor dem Problem, entweder präventiv zu 
entscheiden und all die Schwächen und mögli-
chen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, die auch 
mit einem ,Indizienurteil' verbunden sind, oder 
abzuwarten, bis in großer Zahl das eingetreten ist, 
von dem man beim jetzigen Stand der Erkennt-
nisse annehmen muß, daß es eintreten wird." 

Der Bundesminister für Jugend, Familie, Frauen 
und Gesundheit hat mit seinem „Aktionspro-
gramm zur Förderung des Nichtrauchens" vom 
31. Mai 1990 an die frühere Auffassung der Bun-
desregierung angeknüpft. Der Schwerpunkt die-
ses Aktionsprogramms liegt in folgenden Berei-
chen: 

- Förderung des Nichtrauchens durch gesund-
heitliche Aufklärung und Beschränkung der 
Tabakwerbung, wobei insbesondere dem 
Schutz der Jugend ein hoher Rang eingeräumt 
wird, 

- Verbesserung des Nichtraucherschutzes. 

In ihrer „Konzeption zur Verbesserung der Luft-
qualität in Innenräumen" vom 23. September 1992 
(BR-Drucksache 876/92, S. 44) kommt die Bundes-
regierung zu folgendem Ergebnis: 

„In ihrer Gesamtheit reichen die vorliegenden 
Kenntnisse über die Schadstoffaufnahme durch 
Passivrauchen zur Begründung gesetzlicher und 
administrativer Maßnahmen aus. Die Risiken 
durch Tabakrauch in der Innenraumluft sind unnö-
tig und vermeidbar. Unabhängig von den riiedizi-
nisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das 
Ziel, Nichtraucher vor Tabakrauch zu schützen, 
auch deshalb erstrebenswert, weil dies bei einem 
überwiegenden Nichtraucheranteil in der Bevöl-
kerung einem Gebot des demokratischen Selbst-
verständnisses entspricht." 
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b) Da nach der zutreffenden Auffassung der Bundes-
regierung (BR-Drucksache 876/92, S. 44) bereits 
der Verdacht auf eine krebsauslösende Ursache 
nach vorsorgenden Maßnahmen verlangt, werden 
inzwischen weltweit Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Nichtraucherschutzes gefordert und zu-
nehmend auch realisiert : 

- Die EG hat in einer Entschließung vom 18. Juli 
1989 die Mitgliedstaaten aufgefordert, ein ge

-

setzliches Rauchverbot in allen öffentlich zu-
gänglichen und frequentie rten geschlossenen 
Räumen sowie in allen öffentlichen Verkehrs-
mitteln auszusprechen. 

- Die der VN unterstehende Organisation für in-
ternationale Zivilluftfahrt (ICAO) hat am 8. Ok-
tober 1992 beschlossen, daß ab dem 1. Juli 1996 
auf allen internationalen Flügen ein generelles 
Rauchverbot gelten soll. Bereits heute sind 
rauchfreie Flüge weit verbreitet und in zivili-
sierten Ländern nahezu schon die Regel. 

- In Norwegen bestehen seit den 80er Jahren 
drastische Rauchverbote in allen öffentlichen 
geschlossenen Räumen und am Arbeitsplatz. 
Dasselbe gilt für Frankreich, Finnland, Schwe-
den und die Tschechische Republik. In Italien 
und Österreich werden entsprechende Geset-
zesinitiativen beraten. 

- Der Bundesrat hat in seinen Entschließungen 
vom 25. September 1992 (BR-Drucksache 480/92) 
und 28. Mai 1993 (BR-Drucksache 339/93) einen 
umfassenden gesetzlichen Nichtraucherschutz, 
insbesondere Rauchverbote für öffentlich zu-
gängliche Räume, gefordert und die Bundes-
regierung ersucht, entsprechende Initiativen zu 
ergreifen. 

c) Während die Aufklärung über die gesundheitli-
chen Gefahren des Rauchens verstärkt wurde, 
sind Regierung und Gesetzgeber bei der Be-
schränkung der Tabakwerbung auf halbem Wege 
stehengeblieben (§ 22 LMBG) und beim Nichtrau-
cherschutz bisher ganz untätig geblieben. Es be-
steht daher insbesondere beim Nichtraucher-
schutz ein erheblicher Nachholbedarf. 

Die Notwendigkeit einer Verbesserung des Nicht-
raucherschutzes folgt schon daraus, daß auf der 
Basis der bestehenden Gesetze die Rechtspre-
chung, insbesondere die Arbeits- und Verwal-
tungsgerichtsbarkeit, dem Nichtraucher einen 
sehr weitreichenden Schutz vor Passivrauchen ge-
währt, es aber weder aus Gründen der Rechtssi-
cherheit noch im Interesse eines konfliktfreien Zu-
sammenlebens von Rauchern und Nichtrauchern 
zweckmäßig ist, daß Nichtraucher auf den Rechts-
weg verwiesen werden, um ihre selbstverständli-
chen Rechte geltend zu machen. Diese Rechtsun-
sicherheit ist auch für die jewei ligen Inhaber des 
Hausrechts unzumutbar. 

4. Regelungskompetenz 

Aufgrund der Vorschriften über die Gesetzgebungs

-

kompetenz des Bundes nach dem Grundgesetz (Arti

-

kel 70 ff. GG) stellt sich die Rechtslage nach dem Ver

-

fassungsgutachten des BMI vom 7. September 1993 
in Auseinandersetzung mit dem Verfassungsgutach-
ten von Prof. Dr. Zuck vom 18. März 1993 folgender-
maßen dar: Der Bund besitzt für den Nichtraucher-
schutz zwar keine allgemeine, umfassende Gesetz-
gebungskompetenz, jedoch partielle, besondere 
Kompetenzen, die im wesentlichen die vorgeschlage-
nen Regelungen des Gesetzentwurfs tragen. 

Danach hat der Bund in folgenden vier großen Teil-
bereichen Gesetzgebungskompetenzen für den 
Nichtraucherschutz: 

- öffentlicher Dienst, 

- Arbeitsschutz, 

- öffentlicher Verkehr und 

- Hotels und Gaststätten. 

Dieses Ergebnis entspricht auch den Antworten der 
Bundesregierung auf mehrere Anfragen von Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages (BT-Druck-
sache 12/4951 S. 46/47). 

II. Besonderer Teil 
Erläuterungen zu den einzelnen Vorschriften 

Zu §1 

Das Gesetz enthält zwar ein generelles Rauchverbot 
in öffentlichen Räumen und an Arbeitsplätzen, wobei 
den Rauchern das Rauchen nicht im allgemeinen 
und an jedem Ort verboten wird. Ziel ist vielmehr der 
Schutz von Nichtrauchern in Räumen, da do rt  

- Nichtraucher und Raucher einander häufig nicht 
ausweichen können und 

- lediglich eine beschränkte Frischluftzufuhr erfol-
gen kann. 

Gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz von 
Nichtrauchern vor den Belästigungen und Gefahren 
des Passivrauchens sind geboten an Orten, an denen 
sich Personen zum Zwecke der Erfüllung staatsbür-
gerlicher Verpflichtungen aufhalten müssen. Dies 
betrifft in erster Linie Behörden und Gerichte. Dar-
über hinaus gilt das Rauchverbot auch an solchen Or-
ten, an  denen sich Personen in Ausübung freiwillig 
übernommener öffentlich-rechtlicher Verpflichtun-
gen zum Wohle der Allgemeinheit aufhalten. 

Schutzwürdig sind die Benutzer der öffentlichen Ver-
kehrsmittel, deren Bedeutung in unserer umweltbe-
wußten Gesellschaft immer größer wird. In öffentli-
chen Verkehrsmitteln gelten bereits heute teilweise 
gesetzliche Rauchverbote (vgl. § 14 EVO, § 8 Abs. 3 
Nr. 3, § 14 Abs. 2 Nr. 8 BOKraft, § 67 Abs. 2 Nr. 6 
BOStrab). Diese Rauchverbote haben sich jedoch 
nicht als ausreichend erwiesen. 

Das Fehlen einer gesetzlichen Regelung für Passa-
gierflüge hat sich als besonderes Ärgernis erwiesen, 
da die Deutsche Lufth ansa mit der ganz überwiegen-
den Mehrheit des Cockpit- und Kabinenpersonals so-
wie der Passagiere ein generelles Rauchverbot in 
Flugzeugen wünscht, sie sich aufgrund des „Drucks 
der Raucherindustrie" aber nicht in der Lage sieht, 
ein im Herbst 1990 angeordnetes Rauchverbot auf- 
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rechtzuhalten. Die Deutsche Lufthansa hat vielmehr 
an den Gesetzgeber appelliert, eine gesetzliche Re-
gelung zu treffen, was hiermit geschehen soll. 

An Arbeitsplätzen - der freien Wi rtschaft und des öf-
fentlichen Dienstes - ist generell eine besondere 
Schutzbedürftigkeit von Arbeitnehmern anzuerken-
nen. Die bestehenden gesetzlichen Regelungen (ins-
besondere der nur sehr allgemeine § 5 ArbStättV) 
haben sich in der Praxis nicht als ausreichend erwie-
sen, da die Rechtsprechung für die Annahme eines 
Rauchverbots am Arbeitsplatz regelmäßig auf das 
Dienstvertragsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch zu-
rückgreifen muß. 

Dieses Gesetz erfaßt nur solche Arbeitsbereiche, an 
denen der Arbeitnehmer aufgrund seines Arbeitsver-
trages oder einer konkreten Weisung des Arbeitge-
bers zu verweilen hat, weil er ansonsten seiner Ar-
beitspflicht nicht nachkommen würde. Nur insoweit 
besteht eine erhöhte Schutzbedürftigkeit der Arbeit-
nehmer, der der Arbeitgeber im Rahmen seiner öf-
fentlich-rechtlichen Fürsorgepflicht oder aber auf-
grund nebenvertraglicher Schutzpflichten bereits 
bisher Rechnung zu tragen hatte. Die Vielzahl ar-
beitsgerichtlicher Auseinandersetzungen zur Verbes-
serung des Nichtraucherschutzes am Arbeitsplatz be-
legt eindrucksvoll, daß bisher ein effektiver Nicht-
raucherschutz nicht besteht. 

Die im vorliegenden Gesetz zur Verbesserung des 
Nichtraucherschutzes vorgesehenen Rauchverbote 
haben einen gesundheitspolitischen Hintergrund. 
Bereits bestehende gesetzliche oder ordnungsrechtli-
che Rauchverbote aus hygiene- und sicherheitstech-
nischen Gründen bleiben daneben unberührt. 

Von einer gesetzlichen Regelung für den Hotel- und 
Gaststättenbereich ist abgesehen worden, nach-
dem der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband 
(DEHOGA) eine Aktion für mehr Nichtraucherberei-
che in Hotels und Gaststätten zugesagt hat. Die Er-
füllung dieser Zusage ist zu gegebener Zeit zu über-
prüfen. 

Der Hinweis auf § 618 Abs. 1 BGB enthält die Pflicht 
des Arbeitgebers, Dienstleistungen so zu regeln, daß 
der Arbeitnehmer „gegen Gefahr für Leben und Ge-
sundheit soweit geschützt ist, als die Natur der 
Dienstleistung es gestattet". Die entsprechende An-
wendung dieser Vorschrift stellt sicher, daß der 
Nichtraucherschutz für Arbeitnehmer nicht faktisch 
zu einem Rauchverbot für die Kunden des Arbeitge-
bers führt, wie dies z. B. im Hotel- und Gaststättenge-
werbe der Fall  wäre. Das Bundesarbeitsgericht hat in 
seinem Urteil vom 8. Mai 1996 das von einer Stewar-
deß begehrte Rauchverbot auf Interkontinentalflü-
gen unter Hinweis auf § 618 BGB abgelehnt. 

Zu §2 

Da das vorliegende Gesetz die Verbesserung des 
Nichtraucherschutzes bezweckt, nicht aber das Rau-
chen allgemein untersagen wi ll, können an  den ge-
mäß § 1 Abs. 1 vom Rauchverbot betroffenen Orten 
durch den jeweiligen Inhaber des Organisations- 
und Hausrechtes Raucherbereiche eingerichtet wer-
den. Diese Raucherbereiche müssen sich, um den 

Schutz der Nichtraucher vor dem Passivrauchen 
nicht in Frage zu stellen, in separaten Räumen befin-
den oder in geeigneter Form abgegrenzt sein. 

Das Gesetz vermeidet eine pauschalisierende zentra-
listische und undifferenzierte Vorschrift zugunsten 
einer dezentralen, der unterschiedlichen Vielfalt der 
Regelungsbereiche angemessenen Regelungsweise. 

Zu §3 

Da ein Verstoß gegen ein nach diesem Gesetz ange-
ordnetes Rauchverbot gemäß § 6 als Ordnungswid-
rigkeit strafbewehrt ist, muß der Bürger durch deut-
lich sichtbare und inhaltlich verständliche Hinweis-
schilder auf ein bestehendes Rauchverbot hingewie-
sen werden. Rauchern soll ferner der Weg zu etwa 
vorhandenen Raucherbereichen gewiesen werden. 

Die Einzelheiten der äußeren und inhaltlichen Ge-
staltung der Hinweisschilder werden durch Rechts-
verordnung bestimmt. In diesem Zusammenhang 
wird an  die Verbreitung und den Bekanntheitsgrad 
des Sinnbilds zur Kennzeichnung von Nichtraucher-
zonen gemäß Anlage 2 zu § 24 BOKraft vom 21. Juli 
1975 erinnert. 

Zu §4 

Der jeweilige Inhaber des Hausrechts ist bereits nach 
allgemeinen Grundsätzen für die Anordnung und 
Überwachung eines Rauchverbots zuständig. Ange-
sichts der Ahndung eines Verstoßes gegen die Rege-
lungen dieses Gesetzes durch eine bußgeldbewehrte 
Ordnungswidrigkeit ist eine Klarstellung der Zustän-
digkeit und Verantwortlichkeit für die Durchführung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes dennoch zweck-
mäßig. 

Durch die Bestimmung des § 4 wird die Eigenverant-
wortlichkeit eines Handlungsstörers nicht aufgeho-
ben. 

Zu §5 

Die Verordnungsermächtigung entspricht hinsicht-
lich ihrer Bestimmtheit den Anforderungen des Arti-
kel 80 Abs. 1 GG. Die Verordnungsermächtigung ist 
sachlich geboten, da neue medizinische Erkenntnisse 
umfassender auf der Ebene der Exekutive berück-
sichtigt werden können. 

Zu §6 

Es ist eine Tatsache, daß ein effektiver Schutz von 
Nichtrauchern auf freiwilliger Basis nicht gewährlei-
stet ist. Da die Gesundheit das höchste Gut des Men-
schen ist, bedarf es deshalb der Anordnung bußgeld-
bewehrter Ordnungswidrigkeiten. 

Die Zuwiderhandlung gegen gesetzliche Vorschrif-
ten muß grundsätzlich, um die Glaubwürdigkeit des 
Gesetzes zu unterstreichen, strafbewehrt sein. Eine 
Zuwiderhandlung kann jedoch nur geahndet wer-
den, wenn die Möglichkeit der Ahndung im Zeit-
punkt der Zuwiderhandlung gesetzlich bestimmt 
war. Das Gesetz muß deshalb eine Strafbestimmung 
für den Fall  von Zuwiderhandlungen enthalten. 
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Bei der Festlegung des Strafrahmens ist zu berück-
sichtigen, daß dieses Gesetz dem Nichtraucherschutz 
dient und die Gesundheit das höchste Gut des Men-
schen darstellt. Die Verwirklichung dieses Ziels setzt 
in erster Linie voraus, daß die betroffenen Haus-
rechtsinhaber ihren Verpflichtungen zur Errichtung 
und Kennzeichnung von Nichtraucher- und ggf. Rau-
cherzonen nachkommen, da andernfalls weder für 
Nichtraucher geschützte Bereiche zur Verfügung ste-
hen, noch sich die Raucher beim Rauchen in den 
Raucherzonen aufhalten können. Die Vorstellung, 
daß ein Raucher trotz eindeutiger Beschilderung in 
einer Nichtraucherzone raucht, dürfte demgegen

-

über eher theoretischer A rt  sein. Bei dieser Aus-
gangslage ist es angebracht, den mit diesem Gesetz 
angestrebten fairen Kompromiß zwischen Rauchern 
und Nichtrauchern auch bei der Festlegung des 
Strafmaßes aufzugreifen, dort  also zwischen Verstö-
ßen gegen das Rauchverbot und den Zuwiderhand-
lungen der Hausrechtsinhaber zu unterscheiden. 

Für Zuwiderhandlungen von Rauchern gegen ein 
Rauchverbot ist eine Geldbuße bis zu 100 DM vorge

-

sehen, wobei sich der Höchstbetrag bei Fahrlässig-
keit auf die Hälfte ermäßigt (§ 17 Abs. 2 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten - OWiG). Der Bußgeld-
rahmen liegt damit deutlich unter demjenigen, der 
nach geltendem Recht z.B. bei Verstößen gegen ein 
Rauchverbot in Kraftfahrunternehmen im Personen-
verkehr und Straßenbahnen besteht (Geldbuße bis 
zu 10 000 DM, § 14 Abs. 2 Nr. 8, § 45 Abs. 2 Nr. 4 
BOKraft, § 67 Abs. 2 Nr. 6, § 71 Abs. 1 Nr. 3 BOStrab, 
jeweils i. V. m. § 61 des Personenbeförderungsgeset-
zes). 

Für die Zuwiderhandlungen der Hausrechtsinhaber 
gegen die Vorschriften über die Einrichtung und 
Kennzeichnung von Raucher- und Nichtraucher-
zonen ist demgegenüber eine Geldbuße von 100 DM 
bis 5 000 DM vorgesehen. 

Zu §3 

Eine Frist von drei Monaten ist angemessen und aus-
reichend, um etwaige Vorbereitungen für die Einhal-
tung dieses Gesetzes treffen zu können. 

 




